
Indoor-Plantagen könne nicht einmal
mehr „ohne weiteres als weiche Droge
betrachtet werden“. 

Was den ermittlern Sorgen bereitet, ist
bei Produzenten und Konsumenten be-
liebt – hohe Tetrahydrocannabinol-Werte
(THC). Also das, was Kiffer high macht,
wenn sie das bräunliche Harz (Haschisch)
oder die Blüten und Blätter der Pflanze
(Marihuana) konsumieren. 

Auch in den Verfahren und Urteilen
gegen aufgeflogene Gärtner spielt der
THC-Wert die entscheidende rolle. Als
faustregel gilt: Je hochprozentiger und je
größer die Mengen, desto härter die Stra-
fen – und die fallen durchaus empfindlich
aus. In Mönchengladbach kassierte ein
Marihuana-Bauer Anfang Mai vierein-
halb Jahre Gefängnis, die Betreiber der
größten Cannabis-Zucht Baden-Württem-
bergs bekamen sechseinhalb und sieben
Jahre, der besonders umsatzstarke Junior
einer Schrotthändlerdynastie aus nord-
rhein-Westfalen gar neun Jahre Strafe.

Wenn eine Plantage auffliegt, rücken
die fahnder in der regel mit eigenen
Lastwagen an, ihre Kollegen übernehmen
später sogar die Arbeit der Gärtner: Sie
trocknen die Pflanzen und lassen sie fer-
mentieren. Dann erst können sie den
Staatsanwälten den THC-Gehalt ihres
fundes übermitteln. Übrig bleibt ge-
brauchsfertiger Stoff, der anschließend
vernichtet wird.

Bei der fahndung nach versteckten
Plantagen haben die ermittler mittlerwei-
le aufgerüstet. Im Zossener fall setzte die
Polizei nach einem Tipp einen Hubschrau-
ber mit Wärmebildkamera ein, der im
Tiefflug über die region zog – die Strah-
lung der Lampen in der Hanf-fabrik ver-
riet den Standort. Das hat sich offenbar
bei den Betreibern herumgesprochen:
Mancherorts investieren sie schon in auf-
wendige Wärmedämmung.

Generell macht der hohe energiebe-
darf die Drogenbauern verdächtig. So ver-
brauchen 100 der häufig eingesetzten 
600-Watt-natriumdampflampen täglich
so viel Strom wie eine Durchschnittsfami -
lie im halben Jahr. Um nicht durch die
Stromrechnungen aufzufallen, setzen man-
che Betreiber auf eigene Generatoren –
oder sie zapfen kurzerhand illegal Strom-
leitungen an. 

Auch das birgt allerdings risiken: Im
hessischen Heidenrod etwa sorgten Can-
nabis-Gärtner, die eine alte Batteriefabrik
für ihre botanischen Zwecke nutzten, für
einen Stromausfall in der nachbarschaft.
Und im bayerischen rottendorf brachen
aus zunächst unerklärlichen Gründen die
netze zusammen. ein Cannabis-Treib-
haus hatte mit 40 eingesetzten Großven-
tilatoren und rund 280 Speziallampen die
Leitungen überlastet. 

In beiden Plantagen stand kurz nach
dem Stromausfall die Polizei vor der Tür. 

Marcel rosenbach

Langsam schiebt André Sommer, 34,
sein blau-weiß gestreiftes Hemd
nach oben. rechts über dem Gürtel

kommt ein handballgroßer Beutel zum
Vorschein, der an die Haut geklebt ist.
„Das Ding stört, aber inzwischen habe
ich mich damit arrangiert“, sagt der
Grundschullehrer aus Pfronten im Allgäu.

In dem Beutel wird der Urin aufgefan-
gen, der durch einen künstlichen Blasen-
ausgang fließt. Seit er denken kann, hat
André Sommer dieses Stoma, die unna-
türliche Ableitung des Harns. er hat ge-
lernt, mit dieser Behinderung zu leben.
Und er hat lernen müssen, über diese Be-
hinderung zu reden.

Sommer kam mit Missbildungen zur
Welt: Die Blase lag außerhalb des Bauch-
raums, sein Penis war verkümmert. Viele
Monate verbrachte er in den ersten Le-
bensjahren im Krankenhaus, musste ein
gutes Dutzend Operationen über sich er-
gehen lassen. erst jetzt hat Sommer den
Mut gefunden, öffentlich über seine Be-
hinderung zu sprechen. Und er hat nun
auch die Kraft, diejenigen zur rechen-
schaft zu ziehen, die er für sein Schicksal
verantwortlich macht.

Seine Mutter hatte 1975 von ihrem Arzt
das Hormonpräparat Duogynon des Ber-
liner Pharma-Unternehmens Schering
verschrieben bekommen. Sie sollte damit
testen, ob sie schwanger ist. nach der ein-
nahme bekam sie starke Schmerzen und
blutigen Ausfluss. Als knapp neun Mona-
te später André geboren wurde, wäre er
an den folgen der Blasenmissformung
fast gestorben.

André Sommer hat kürzlich die Bayer
Schering Pharma AG verklagt. Vor vier
Jahren hatte die Bayer AG aus Leverku-
sen Schering übernommen. Sommer
klagt zunächst auf Auskunft, er will die
firmeninternen Unterlagen über Duogy-
non lesen, um anschließend Schadenser-
satz einzufordern.

Der Pädagoge führt damit eine Art Pi-
lotverfahren, an das sich rund 30 Betrof-
fene aus Deutschland und Großbritan-
nien anschließen werden. Auch wenn die
eigentliche Schädigung bereits viele Jahre
zurückliegt, sehen die Opfer durchaus
Chancen, vor Gericht gegen Bayer zu ge-
winnen: weil sich die Voraussetzungen
seit einer Gesetzesänderung im Jahre
2002 wesentlich verbessert haben.

d e r  s p i e g e l  2 3 / 2 0 1 044

A f f ä r e n

Chance auf Gerechtigkeit
Vor Jahrzehnten kamen schwerbehinderte Kinder zur Welt, deren

Mütter Schwangerschaftstests von Schering angewendet 
hatten. Die Opfer fühlen sich im Stich gelassen, nun klagen sie.

Geschädigter auf der Bayer-Hauptversammlung im April: „Das macht wütend“
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Bereits ende der Siebziger hatten Me-
dien (SPIeGeL 43/1977) und einige Wis-
senschaftler auf die unheilvolle Wirkung
der Hormonpille Duogynon in Deutsch-
land aufmerksam gemacht. es könnte
sich, schrieb die Londoner Gynäkolo -
gin Isabel Gal im „British Medical Jour-
nal“, um ein Massenunglück „im Aus-
maß der deutschen Contergan-Katastro-
phe“ handeln.

einige experten sahen einen Zu-
sammenhang zwischen der ein-
nahme von Duogynon und Behin-
derungen wie Herzfehler, Wasser-
kopf, Missbildung der Gliedmaßen,
fehlbildung der Geschlechtsorga-
ne, offener rücken und offener
Bauch. 1000 fälle soll es allein in
Deutschland gegeben haben, die
Dunkelziffer könnte um einiges hö-
her liegen. Womöglich sind dar -
über hinaus viele embryos bereits
im Mutterleib verstorben.

Doch die Opfer konnten den Be-
weis nie führen, dass das Schering-
Mittel ohne Zweifel Auslöser der
Missbildungen war. Und anders als
die Betroffenen im fall des Schlaf-
mittels Contergan hatten sie keine
Lobby, keinen rückhalt und kein
Mitgefühl in der Bevölkerung –
auch weil sie im Gegensatz zu den
Contergan-Kindern mit den Stum-
melgliedmaßen kein typisches er-
scheinungsbild aufwiesen.

Im Dezember 1980 stellte die
Berliner Staatsanwaltschaft ein er-
mittlungsverfahren gegen Schering
ein. Die eigentümlich anmutende
Begründung: Das Strafrecht schüt-
ze „menschliches Leben erst nach
der Geburt“. Danach scheiterten
auch die zivilrechtlichen Verfahren
von eltern gegen das Berliner
Pharma-Unternehmen. Da die Kri-
tik, auch aus der ärzteschaft, den-
noch anhielt, beendete Schering
1980 die Produktion des Mittels.

Der vermeintliche Pharma-Skandal
wurde ins Private verdrängt, die eltern
und die heranwachsenden Kinder wurden
allein ihrem Schicksal überlassen. nur ver-
einzelt meldeten sich noch Opfer zu Wort.
Lydia Sommer, Andrés Mutter, schrieb
1983 in einer Zeitschrift für Menschen mit
künstlicher Harnableitung: „Bei André
war mir in der frühschwangerschaft Duo-
gynon verordnet worden, daher kommt
diese Missbildung. es ist ein seelisches
Problem für ihn und auch für uns eltern,
und wir wollen versuchen, alles recht zu
machen. Wir haben viel Urlaub geopfert
und ein kleines Vermögen dazu. Wir müs-
sen halt damit fertig werden.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte André
schon mehr als ein halbes Dutzend Ope-
rationen hinter sich, einige Male war 
sein Leben akut bedroht. Chirurgen der
Universitätsklinik erlangen hatten zu-

dem damit begonnen, seinen Penis auf-
zubauen. 

natürlich sei er mit einem „riesen -
rucksack auf dem rücken“ aufgewachsen,
sagt Sommer rückblickend: die Tage, in
denen er im Krankenhaus lag; die Momen-
te, wenn in der Schule der Urinbeutel riss
und er seine Klassenkameraden belügen
und ganz schnell nach Hause musste; die
fragen, warum zu den Schulausflügen die

Mutter mitfuhr und er nicht bei den ande-
ren Kindern schlief. Und die Blicke, wenn
er nach dem Sport mit Unterhose dusch-
te – die Behinderung war ein Tabu, sie
sollte möglichst unentdeckt bleiben, nur
wenigen Vertrauten erzählte er davon.

Trotz seiner einschränkungen machte
André Sommer Abitur, er schloss sein
Studium der Betriebswirtschaft ab und
studierte anschließend auf Lehramt. Vor
zehn Jahren fiel seine Mutter nach einem
Herzinfarkt ins Wachkoma, in dem sie
sich bis heute befindet.

erst als Sommer seinen Dienst als
Grundschullehrer in Pfronten antrat und
in einer festen Beziehung lebte, kam sein
Leben zur ruhe. er wollte nun endlich
wissen, wie es zu dem Duogynon-Unglück
kommen konnte und warum der Skandal
nie aufgearbeitet wurde. Im vergangenen
Jahr schrieb er deshalb das Berliner Ge-

sundheitsministerium und die Bundes-
kanzlerin an. Zudem entwickelte er die
Internetseite www.duogynonopfer.de.

André Sommer ist ein ruhiger, beson-
nener Mann, aber je mehr er sich in das
Thema hineingearbeitet hatte, desto
mehr, sagt er, „hat mich das wütend ge-
macht“. In einem Beitrag in „The Sunday
Times“ aus dem Jahr 1978 liest er, dass
Mitarbeiter der englischen Schering-nie-

derlassung die Berliner Zentrale
gewarnt hatten. Man habe als Her-
steller „die moralische Pflicht“,
hieß es in einem Schreiben, „alles
Menschenmögliche zu unterneh-
men, die Sicherheit unserer Pro-
dukte zu gewährleisten“.

„Warum haben die nicht früher
etwas unternommen?“, fragt Som-
mer und wendet sich schließlich
an Jörg Heynemann. Der Berliner
Anwalt ist experte im Arzneimit-
telrecht, er weiß, dass sich die Si-
tuation für geschädigte Patienten
zuletzt erheblich verbessert hat.
Vor acht Jahren hat die regierung
den Anspruch potentieller Opfer
auf Auskunft erweitert, zudem
stärkte der Bundesgerichtshof im
Sommer 2008 die rolle der Patien-
ten. Seitdem gewinnen Geschädig-
te Auskunftsverfahren gegen Phar-
ma-Konzerne. 

Im vorigen Dezember erhielt
Sommer vom Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinproduk-
te in Bonn erstmals Informationen
über unerwünschte Wirkungen
von Duogynon. nur Bayer zeigt
sich stur. Das Unternehmen ver-
weigert weiterhin Auskünfte. Das
sei zwecklos, weil jegliche Scha-
densersatzansprüche verjährt sei-
en, schreibt das Unternehmen, 
zudem sei kein Zusammenhang
zwischen der einnahme von Duo-
gynon und dem „schweren Schick-
sal“ von Sommer zu erkennen.

Heynemann hält diese Antwort für zy-
nisch: „Der Duogynon-Skandal und der
Contergan-Skandal sind durchaus ver-
gleichbar. In beiden fällen ist der Zu -
sammenhang zwischen einnahme und
Schädigung offensichtlich. es wäre wün-
schenswert, wenn Bayer/Schering nicht
den üblichen flucht- oder Beißreflex 
auslösen und sich mit den Geschädig-
ten an einen Tisch setzen würden.“ Der
rechtsanwalt vertritt inzwischen 28 Duo-
gynon-Opfer, 7 davon aus england. An-
fang Mai hat er im namen von André
Sommer die erste Klage gegen Bayer ein-
gereicht.

Der Lehrer ist motivierter denn je, die
Wahrheit über sein Schicksal herauszu-
finden. Die Geburt seines Sohnes vor drei
Monaten hat ihn beflügelt.

Gezeugt wurde Hannes auf ganz na-
türlichem Weg. Udo Ludwig

Deutschland

d e r  s p i e g e l  2 3 / 2 0 1 0 45

H
E

R
M

A
N

N
 R

U
P

P
 (

L.
);

 M
A

R
C

O
-U

R
B

A
N

.D
E

 (
R

.)

Opfer Sommer, Anwalt Heynemann: „Üblicher Reflex“

Hormonpräparat Duogynon: Riskant wie Contergan


